
Kreis-Blatt
für den Kreis Großer Werder

Bezugspreis vierteljährlich ^54000 Mk.

Nr. 35 Neuteich, den 30. August 1923
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. (. ------------------

An die Kreisblattbezieher.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmach ng in 

der vorigen Nummer des Kreisblattes werden alle 
Bezieher, welche mit der
Nachzahlung von 15V0V0 Mark 
für das laufende Vierteljahr noch im Rückstände 
sein sollten, ersucht, diesen Betrags unverzüglich an 
die Firma R. Pech L W. Richert in Neuteich (Post
scheckkonto Danzig 5440 Neuteicher Anzeiger — 
R. Pech — Neuteich) abzuführen.

TieHenhof, b-ii 29. ArtArrst 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. 2. __________
Höchstpreis für Milch und Butter

Die Verordnungen über den Verkehr mit Milch und Butter 
werd.' ich künftig nicht mehr im Kreisblatt veröffentlichen, weil diese 
Verordnungen letzthin in so kurzen Zwischenräumen ergangen sind, 
daß sie infolge des wöchentlich nur einmaligen Erscheinens des 
Kreis olattes beim Abdruck mehrfach schon überholt waren. Dell 
Imeresscnten wird empfohlen, die Verordnungen in der Tagespresse 
einzusehen.

Tiegenhof, den 2^. August (925.
Der Vorsitzende des KreisaussH sses

Nr. 3. ------------------
Vorschüsse

?ur landwirtschaftlichen Verussgenossenschast
Infolge der fortschreitenden Geldentwertung hat sich 

der Genossenschaftsvorstand der landwirtschaftlichen Berufs- 
genossenschaft für die Freie Stadt Danzig genötigt gesehen, 
einen weiteren vierten Vorschuß für (925 von 44do Mt 
sür jede volle Mark Grundsteuer von den Genossenschafts
mitgliedern zu erfordern.

Die Magistrate und die Herren (Drtsvorsteher werden 
ersucht, diesen neu festgesetzten Vorschuß von den Unter
nehmern land- und forstwirtschaftlicher Betriebe einznziehen, 
und den auf die Gemeinde entfallenden Gesamwewug 
bestimmt bis -um 10. September d. 3» an die hiesige 
Areiskommunalkasfe abzuführen. Von den Genossenschafts
mitgliedern ist das Zehnfache des in der mit Schreiben 
vom (0. d. Mts. übersandten Nachweisung angegebenen 
Vorschusses einzuziehen.

Gs sind demnach von den nachstehenden Gemeinden 
außer dem bisherigen dritten Vorschuß noch folgende 
Beträge einzusenden:

Tiegenhof 2038220, Neuteich (598840, Altebabke 
38(3300, Altenau 4393(00, Altmünsterberg ((726420, 
Altendorf 4(43340, Altweichsel 8?4(6OO, Barenhof 
42(4700, Bärwalde 6529440 Beiershorst 4228080, Biester
felde 4442(60, Blumsiein 5(82520, Brodsack 6734500, 
Bröske (2746680, Brunau ((636(40, Damerau ((0(43(0, 
Dammfelde 4856940, <Lrchwalde9682660, Einlage (57 >2580, 
Fürstenau (5632300, Fürstemverder (4855800, Gnojau 
(O((974O, Grenzdorf 958900, Grenzdorf 8 3923600, 
Halbstadt 33(8240, Herrenhagen 3590300, Hrubuden 
(5922200, Holm 647(460, Irrgang 5360920, Iankendorf

222(080, Jungfer 7368720, Ualteherberge 35(4480, 
Aalthof 2600(80, Aaminke (672500, Aeitlau 225(040 
Arebsfelde 9(((78O, Aüchwerder 4272680, Aunzendorf 
(4682320, kadekopp (92850(0, Lakendorf 3099700, 
Lupushorst 6(94940, Gr. Lesewitz (4303220, Al. Lesewitz 
5967480 Leske 53((86O, Gr. Lichtenau (908(3(0, Al. 
Lichtenau (5982990, Ließau 2(8(3860, Lmdenau ((564780, 
Marienau (7(48700, Mielenz (0574660, Mierau 9OO92OO, 
Gr. Montan 42(0240, Al. Montau 9308020, Gr. 
Mausd.rs (2075380, Al. Mausdorf 893446O, Al. Maus- 
dorferweide 2(80940, Noniauerforst 93660, Neudorf 
2444O8O, Neukirch (0646020, Neulanghorst 285440, 
Neunrünsterberg (4985600, Neunhuben 22909OO, Neu- 
städterwald 42(4700, Neuteicherhinterfeld 2626940, 
Neuteicherwalde'33c 6220, Neuteichsdorf (432(060, Niedau 
632(280, Orloff 8563200, Orlofferselde 5485800, palschau 
(07887(0, Parschau 7805000, Petershagen 8567660, 
pieckel (382600, pietzkendorf (239880, platenhof 2756280, 
pletzendorf 201(460, Pordenau 725(9(0, prangenau 
76(7680, Rehwalde 2528820, Reimerswalde 5(0(060, 
Reinland 2582340, Adl. Renkau 869700, Rosenort 
7443740, Rückenau 796( (00, Schadwalde 7390220, 
Scharpau (904420, Schönau 6(62540, Schöneberg 9574620, 
Schönhorst 935(440, Schönste (3678820, Simonsdorf 
8853(00, Ltadtfelde (763280, Stobbendorf 28(8720, 
Stuba 528(720, Taunsee (8676bOO. Tiege (576(6(0, 
Ticgenhagen ((2?93(0, Tregenort 29(2380, Tragheim 
867(700, Tralau 8282220, Trampenau 6252920, 
Trappenfelde ((02020, Vierzehnhubcn 3068480, Vogtei 
(32(620, Walldorf (379720, warnau (3(37980, 
wernersdors 20558300, wiedau 3380680, Aeyer^ (865860, 
Zsyersvorderkampen ((85(630, Fiskalischer Guisbezirk an 
der Nogat 223000 Mark.

Tiegenhof, den 25 August (923.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Großer Werder.
Nr. (. ------------------

Erinnerung betr, Pachtverträge
Nach Mitteilung des Steueramte ü ist eine große Anzahl Ge- 

meinden des Kreises noch mit Einreichung der im Kreisblatt Nr. 26 
Seite j to geforderten Nachweisung der in der Zeit vom 7- 1922 
bis Ende Juni ^923 abgeschlossenen Pachtverträge säumig. Die 
Herren Ortsvorsteher des Kreises werden hiermit an umgehende 
Linreichung des Verzeichnisses an das Steueramt II in Danzig er- 
innert.^ Gegebenenfalls ist Fehlanzeige zu erstatten.

T egenhof, den 21. August 1923.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 5. ------- -----------
Verzeichnisse der iandwirtschafti Betriebe.

Nach Mitteilung des Steueramtes N in Danzig sind die Orts- 
behörden des Kreises durch Rundschreiben vom 16. 8. d. Is. ersucht 
worden, Verzeichnisse von den landwirtschaftlichen Betrieben von 4 
ks aufwärts bis zum 29. August d. Is. dem Steueramt !l einzu
senden. Da die pünktliche Vorlage der Verzeichnisse von größter 
Wichtigkeit ist, ersuche ich die Ortsbehörden auch meinerseits um 

* pünktliche Innehaltung des Termins.
Tiegenhof, den 22. August 1923.

Der Vorsitzende des Aeeisaurschusses
Nr. 6. -------------------

Erinnerung.
Die Herren Gemeindevorsteher in Altenau, Alteudorf, Altwelchsel, 

Bärwalde, Barendt, Beiershorst, Blumstein, Damerau, Dammfelde, 
Grenzdorf A, Grenzdorf B, Herrenhagen, Heubuden, Irrgang,
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Jungfer, Kaminke, Ladekopp, lLupushorst, Kl. ffichtenau, ffießau, 
Mielenz, Mierau, Gr. Mausdorf, Kl. Mausdorferweide, Möntauerforst, 
Neudorf, Neukirck, Neu langhorst, Neünhuben, Neüstädterwald, 
Neuteicherwalde, Neuteichsdorf, Niedau,pieckel, pletzendorf, pordenau, 
Reinland, Roienort, Rückenau, Schöneberg, Stadtfelde, Stobben^orf, 
Stuba, Tannsee, Tiegenhagen, Tralau, Trappenfelde, vierzehnhuben, 
Vogtei, wassdorf, Wernersdorf und wiedau werden an Erledigung 
der Kreisbtattbekanntmachung vom 10. Juli 1923 — Kreisblatt Nr. 
2y — betreffend Linreichung der Nachweisung über Handwerksbetriebe 
erinnert.

Tiegenhof, den 25. August 1923.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Erinnerung

diejenigen Gemeinden, welche mit der Rückceichung der ver
vollständigten Nachweisungen über erteilte Waffenscheine' im Rück
stände sind, werden hieran mit Frist von 10 Tagen erinnert.

Tiegenhof, den 20. August 1923.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
ttreiswanderbücherei.

Die der Kreiswanderbücherei angeschloffenen Gemeinden, welche 
die ihnen s. Z1. zugewiesenen Bücher bisher noch nicht zurückgeliefert 
haben, werden hierdurch nochmals um Rücklieferung derselbe be
stimmt bis spätestens zum 5. Sept. d. Js. ersucht.

Die über die Bücherausgabe geführte Nachweisung ist gleich
zeitig mitzusenden.

Tiegenhof, den 22. August 192z.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 9. ------------------
Freistellen des Ureises in den städtischen 

höheren Schulen in Neuteich
In gleicher Weise wie für die städtischen höheren Schulet: in 

Tiegenhof hat der Kreisausschuß beschlossen, für die städtischen 
höheren Schulen in Neuteich für besonders bedürftige Schüler aus 
den ländlichen Ortschaften des Kreises ab 1. 7. 1923 vier halbe 
Freistellen zur Verfügung zu stellen. Ueber die Vergebung der Frei
stellen beschließt der Kreisausschuß. Anträge sind an diesen mit 
näherer Personalangabe des Kindes zu richten.

Die Herren Ortsvorsteher des Kreises werden ersucht, etwa in 
Frage kommende Eltern auf vorstehendes hinzuweisen und sie zur 
Stellung von Anträgen bis spätestens zum 15. September d. Js. zu 
veranlassen.

Tiegenhof, den 22. August 192z.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. ^0. ------------------
Verhältnis zwischen Gold- und Papiermark.

Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung vom 5. 7- d. 
Js. im Kreisblatt Nr, 27 Ziffer 8 betr. Erhebung von öffentlichen 
Abgaben auf gleitender Grundlage gebe ich hiermit bekannt, daß der 
Wert der Goldmark nach den Festsetzungen des Senats der Freien 
Stadt Danzig beträar:

Im Monat Juni das 7904fache des Wertes der Papiermark, 
Im Monat Juli das i6Z0hfache des Wertes der Papiermark, 
in der ersten Hälfte des Monats August das 46ioofache des 

Wertes der Papiermark, 
in der zweiten Hälfte des Monats August das 255580fache 

des Wertes der Papiermark. 
Tiegenhof, den 24. August 1923.

Der Vorsitzende des Areisausschusses.
Nr. ------------------

Gebührenordnung
für die Dienstleistungen d. Hebammen im Gebiet d. Freien Stadt Danzig.

Die in der Verordnung vom 17. 7. 23 festgesetzten Sätze werden 
mit Wirkung vom Tage der Veröffentlichung dieser Verordnung im 
Staatsanzeiger um 200 v. H. erhöht.

Danzig, den lo. August 1923.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Sahm. Dr. Schwartz.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 22. August 1923.

Der Vorsitzende des Areisausschusses.
Nr. ^2. ------------------

Gebührentarif
für die Schlachtvieh- und Fleischbeschau einschl. Trichinenschau 

im Gebiete der Freien Stadt Danzig.
Zu den Gebührensätzen in den 88 1 und 7 des Tarifs vom 

14. 11. 22 (Staatsanzeiger S. 639 Nr. 79) ist vom 24. August 1923 
ab ein Zuschlag von 130900 o/g zu erheben.

Die Sätze betragen zusammen mit dem Zuschlag in § 1 auf 
volle 5000 M. in H 7 auf volle 1000 M abgerundet:
1 tir 8 1

a für ein Pferd oder sonstigen Einhufer 525000 M

b für ein Rind..................................... 350000 M
c für ein Schwein einschl. Trichinenschau 280000 M
ä für ein Schwein ohne Trichinenschau 210000 M
e für ein Schwein, Trichinenschau allein . 140000 M
k für sonstiges Kleinvieh (Kalb, Schaf, Ziege usw.) 140000 M
x für Ferkel, Zickel, Lämmer je Tier 85000 M

2 . irr tz 7.
s für ein Rind 69000 M
b für ein Schwein 42000 M
c für die in 8 1 unter k) genannten Tiere 27000 M
6 für die in 8 1 unter x) genannten Tiere . 17000 M

Die Bekanntmachung vom 13. 8. 1923 (Staatsanzeigor S. 502) 
wird mit dem gleichen Zeitpunkt aufgehoben.

Danzig, den 21. August 1923.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Ziehm. Dr. Schwartz.
veröffentlicht! Die Gebühren für die Ergänzungssieischbeschau 

betragen ohne Rücksicht auf die Tiergattung 525000 M.
Tiegenhof, den 24. August 1925.

Der Landrat
Nr. ^3. ------------------

Verordnung über Postgebühren.
8 <-

Für die Ausfertigung eines Danziger paffes oder Paßersatzes 
wird neben der Stempelabgabe von z. Zi. 20 M eine Gebühr von 
100 000 M und bei Verlängerung der alten Urkunde von 50000 M 
zur Staatskasse erhoben.

8 2.
Die Verordnung vom 26. Juni 1923 ^ — Staatsanzeiger Teil 1 

Nr. 56 S. 409 — wird hierdurch aufgehoben.
8 5.

Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

Danzig, den 20. August 1923.
Der Senat der Freien Stadt Danzig

Sahm. Schümmer.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 27. August 1923.

Der Landrat
Nr. ------------------

Verordnung über polizeiliche Gebühren
8

Für die Ausstellung:
s) von Waffenscheinen ist eine Gebühr von 500000 M
7-) von Radfahrkarten ist eine Gebühr von . 150 000 M
e) von Reiselegitimationskarten ist eine Gebühr von j 000000 M 
ä) für die Erteilung nteldeamtlicher Auskünfte an

private ist eine Gebühr von . 75 000 M
e) für die Erteilung von Führungsattesten ist eine Ge

bühr von - 75 000 M
s) für kleine Bescheinigungen ist eine Gebühr von 50000 M 

zur Polizeikasse zu entrichten.
8 2

Liegt bei der Erteilung von Waffenscheinen ein öffentliches In
teresse vor, so kaun von der Erhebung der Gebühr Abstand ge
nommen werden.

Liegt ein gemeinnütziges Interesse vor, so kann die Gebühr von 
500 000 auf 50 000 M ermäßigt werden.

8 2
Die Gebühr sür die Erteilung von Führungszeugnissen und kleinen 

Bescheinigungen kann je nach der Vermögenslage der Antragsteller 
bis auf 10000 M ermäßigt werden.

8 4
Kleine Bescheinigungen sind gebührenfrei auszustellen 

s soweit sie unter die Bestimmungen des preußischen Stempelsteuer
gesetzes vom 26. 6. 1909, Tarif Nr. 77s und e—Zeugnisse, amt
liche in privatsachen — fallen, 

d soweit sie der sozialen Fürsorge dienen.
8

Die Anordnung vom 26. Juni 1923 (Staatsanzeiger Teil 1 Nr. 
56 Seite 409) wird aufgehoben.

86
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Danzig, den 20. August 1923.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Sahm. Schümmer.

veröffentlicht.
Tiegenhof, deu 27. August 1923.

Der Landrat.
Nr. ^5. ------------------

Verordnung
über Erhöhung der Schreibgebühr-der Schiedsmänner. Vomi5.8l-2S

Auf Grund der Ermächtigung im 8 43 der Schiedsmannsordnung 
vom 29. März 1879 (preuß. Ges. S. S. 321) in der Fassung des 
Gesetzes vom 11. Mai 1923 (Ges. Bl. S. 562) und der Verordnung 
vom 27. Juli 192Z (Ges. Bl. S. 800) wird die im zweiten Satze 
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daselbst bestimmte Schreibgebühr von 1500 M auf 6000 M für die 
Seite erhöht.

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer verkünduno in 
Kraft.

Danzig, den 15. August 1923.
Der Senat der freien Stadt Danzig

Ziehm. Dr. Frank.
veröffentlicht!

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Nr. 16. ------------------

Verordnung
brt*. ELi*tsir«r*ttsVrriiK und de*
G*enz^ufftchtsbeuiuteu in den Stundo*ien.
Im Anschluß an die Verordnung vom 14. August 192z — p. 

Z l 2^56/23 — St. A. Teil l S. 50'3/4 — wird bestimmt, daß die 
unter Ziffer 2 der Verordnung des Staatsrats vom 14. 40 1920 — 
St. A. 1920 S. 315 — festgesetzte ortsübliche Entschädigung für 
Mann und Tag mit Wirkung vom 20. August 4923 ab den Betrag 
von 925000 M nicht überschreiten darf.

Danzig, den 21. August 1923.
Der Senat -er Kreie« Stadt Danzig.

Dr. Ziehm. Dr Frank.
veröffentlicht.
Tiegenhof, den 27. August 1923.

Der Landrat.
Nr. 1?. -------------—

Beihilfen für die Kriegsteilnehmer 
1864, 1866 und 1870,71.

Die Beihilfen für die Kriegsteilnehmer von 186^, 1866 und 
1870/71 sind vom Juli d. I^. ab rückwirkend auf monatlich 
10000 M festgesetzt.

Tiegenhof, den 24. August 1923.
Der Landrat

Nr. <8. ------------------
Bekanntmachung.

wir fordern hiermit auf, die von der Stadtgemeinde Danzig 
herausgegebenen Notgeldscheine und zwar:

die 1000 M-Scheine vom 5f. 10» 1922 und 15. 5. 1923, 
die 500 M-Scheine vom 31. 10. 1922, 
die 100 M-Scheine vom 31. 10. 1922

innerhalb zweier Wochen, d. i. bis zum Ablauf des 6. September 
1923, bei der Kämmereihauptkasse Danzig im Rathaus, Langgasse, 
einzulösen. Die Einlösung kann auch bei allen sonstigen städtischen 
Kass-n erfolgen.

Danzig, den 20. August 1923.
Der Senat.

^'vrmaltung der Stadtgemeinde Danzig.
D- Ziehm. Dr. Volkmann.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 22. August 1925.

Der Landrat
Nr. 19. ------------------

Jagd- und Waffenscheine.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß alle Anträge auf 

Ausstellung von Jagd- und Waffenscheinen durch die Hand des zu
ständigen Amtsvorstehers zu leiten sind. Ein unmittelbares Einsenden 
an das Landratsamt verursacht infolge der vorgeschriebenen Rück
fragen bei den Grtspolizeibehörden nur unnötige Kosten und Zeit
versäumnis.

Tiegenhof, den 22. August 1923.
Der Landrat

Nr. 20. ------------------
Radfahrkarten.

Die Gebühren für Ausfertigung von Radfahrkarten sind nicht 
mehr an die Freistadthauptkaffe abzuführen, sondern verbleiben den 
polizeikaffen. Auf für die im Rechnungsjahr 1922 ausgestellten 
Radfahrkarten trifft diese Bestimmung zu.

Die mir bisher am Anfang jeden Rechnungsjahres vorzulegende 
Nachweisung über die im vorausgegangenen Rechnungsjahr ausge
stellten Radfahrkarten ist künftig nicht mehr einzursichen.

Die Grtspolizeibehörden ersuche ich um entsprechende Beachtung.
Tiegenhof, den 18. August 1923.

Der Landrat
Nr. 21. ------------------

konfessioneller Religionsunterricht.
Unter Abänderung der Verordnung vom 2. 6. 1923 — W. N b 

921/23 — wird die wegvergütung bei Erteilung des Religions
unterrichts an konfessionelle Minderheiten wie folgt festgesetzt:

vom 1. 9. 1923 beträgt die Wegvergütung für 1 km 5000 M. 
statt 50 M und über 5 km 3000 M statt 30 M.

Tiegenhof, den 25. August 1923.
Der Landrat

Nr. 22.
veurlaubung.

Herr Regierungs- und Medizinalrat Dr. Mangold ist für dir 
Zeit vom 29. August bis 12. September beurlaubt und wird ver
treten durch Herrn Kreisassistenzarzt Dr. Kluck in Danzig, Sandgrube 
41 s (Sprechstunden dortselbst täglich vorm. von 10—1 Uhr. Fern
sprecher Danzig Nr. 312).

Tiegenhof, den 27. August 1923.
Der. Landrat.

Nr. 23 ------------------
Bekanntmachung

Bei Aufträgen für Zahlungen Ueberweisungen pp. treten wir 
wegen der.großen Arbeitsüberhäufung selbst im Falle von Irrtümer« 
und Verzögerungen nur für Zinsausfälle, in keinem Falle für Mark
entwertung ein.

Ebenso müssen wir für pünktliche Ausführung von Börsenauf
trägen und für Irrtümer und Fehler bei den damit verbundenen 
Arbeiten jegliche Haftung ablehnen.

Tiegenhof, den 2f. August 1923.
Der Vorstand der Sparkasse des Kreises Gr Werder.
Nr. 2H. ------------------

Räude.
Die Räude bei einem Pferde des Händlers Hagen in pordenau 

ist erloschen.
Die angeordneten Schutzmaßregeln werden hiermit aufgehoben. 
Tiegenhof, den 23. August 1925.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden, 
veränderungsanzeigen.

Es ist festgestellt, daß nicht nur einzelne Stadtgemeinden, 
sondern auch mehrere ländliche Drtsbehörden die Anmel
dung der Zuzüge von solchen Steuerpflichtigen, die von 
außerhalb des Gebiets der freien Stadt Danzig 
zuzlehen und nicht dem Lohnabzug unterliegen, 
in vielen Fällen versäumt haben, wodurch nicht nur dem 
Staat, sondern auch den Gemeinden ein erheblicher Steuer
ausfall entstanden ist.

Die Verfügung des Steueramts ll vom 8. Januar 
(923, die im Monat Januar d. Is. im Areisblatt er
schienen ist, wonach die Gemeindebehörden diese Verände
rungen allmonatlich pünktlich zum (0. j. Mts. einzureichen 
haben, wird daher erneut in Erinnerung gebracht.

Danzig, den 9. August (923.
Steueramt ll.

Bekanntmachung
über beschleunigte Entrichtung der am §5. August 
(Y23 fälligen Linkommenfteuervorauszahlungen.

Die durch Bekanntmachung vom 8. August (9^^ be
willigte allgemeine zinslose Stundung der einen Hälfte der 
am (5. August (923 fälligen Einkommensteuervoraus
zahlungen wird aufgehoben. Sämtliche in Frage kom
menden Steuerpflichtigen werden hiermit aufgefordert, de« 
genannten Betrag der Augustvorauszahlung — der (OH fache 
des in dem zuletzt zugestellten Steuerbescheid festgesetzte« 
Grundbetrages der vierteljährliche Vorauszahlungen — 
unverzüglich an die Steuerkasse abzuführen, widrigenfalls 
sie sofortige zwangsweise Beitreibung zu gewärtigen haben.

Durch Linlegung der Beschwerde gegen die Festsetzung 
des erhöhten Vorauszahlungsbetrages wird die Pflicht zur 
sofortigen Zahlung nicht berührt.

Danzig, den (8. August (923.
Der Leiter des Landessteueramtes.
Schwente-Verband.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 8. Juli d. 
Irs. (Arbl. Nr. 28 5. 119) werden die Herren Gemeinde
vorsteher ersucht, die festgestellten Beiträge und Urautungs- 
kosten nunmehr innerhalb 8 Tagen zur Vermeidung vo« 
Zwangsmaßregeln aus mein Postscheckkonto Danzig 7H0t 
einzusenden.

Marienau, den 2H. August 1923.
Der Verband-vorsteher.

Otto
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teich gegen Höchstgebot 

verpachtet.
Nähere Bedingungen liegen 
von heute ab bis zum 10. 
September cc. beim unter
zeichneten Jagdvorsteher u. 
1. Bors, zur Einsicht u. evtl. 
Beanstandung aus

Interessenten werden 
hierdurch eingeladen.

1. Bors. u. Iagdoorst.

Inseriere» MMeMn

Schul- Entlassungs Zeugnisse 
neu angefenigt, empfiehlt

Buchhandlung K. ^sek

Druck und Verlag A. Pech L rV Aichert, Veuteich (Freie Stadt Danzig)


